
Hinweis: Art.9 ArGV 3 regelt bezüglich Gesund-
heitsvorsorge materiell das gleiche wie Art. 10 
VUV (Verordnung über die Verhütung von Unfäl-
len und Berufskrankheiten, SR 832.30) mit Bezug 
auf die Arbeitssicherheit (vgl. auch EKAS-Weglei-
tung durch die Arbeitssicherheit, namentlich Ziffer 
306.16 zu Art. 10 VUV).
Beim Personalverleih (geregelt im Bundesgesetz 
vom 6. Oktober 1989 über die Arbeitsvermittlung 
und den Personalverleih, Arbeitsvermittlungsge-
setz, SR 823.11, Art. 12-23) stellt der Arbeitgeber 
(= Verleiher) von ihm angestellte Arbeitnehmen-
de anderen Arbeitgebern (= Einsatzbetriebe) ge-
werbsmässig für Arbeitsleistungen zur Verfügung. 
Zwischen Verleiher und Arbeitnehmerin bzw. Ar-
beitnehmer besteht ein Arbeitsvertrag, zwischen 
Verleiher und Einsatzbetrieb ein Verleihvertrag. Die 
Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer erbringt 
die geschuldete Arbeitsleistung nicht im Betrieb 
des Verleihers, sondern ausserhalb in einem Ein-
satzbetrieb. Dies hat eine Aufspaltung der Arbeit-
geberfunktion zur Folge: Das Weisungsrecht be-
treffend Ziel- und Fachanweisungen und bezüglich 
des Verhaltens der Arbeitnehmerin und des Arbeit-
nehmers gehen an den Einsatzbetrieb über. Die 
übrigen Rechte und Pfl ichten aus dem Arbeitsver-
trag, insbesondere die Lohnzahlungspfl icht, blei-
ben beim Verleiher. 
Theoretisch wäre der Verleiher als Arbeitgeber für 
den Gesundheitsschutz und die Arbeitssicherheit 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verant-
wortlich (vgl. Art. 328 Abs. 2 OR). Im Gegensatz 
zum Einsatzbetrieb kennt er jedoch in der Regel 
weder die Risiken, denen die Beschäftigten aus-
gesetzt sind, noch die notwendigen spezifi schen 

Schutzmassnahmen. Zudem ist er nicht in der 
Lage, die betreffenden Arbeitnehmenden vor Ort 
anzuleiten und zu überwachen. 
Gemäss Artikel 9 ArGV 3 hat der Einsatzbetrieb 
deshalb gegenüber den ausgeliehenen Arbeitneh-
menden bezüglich Gesundheitsschutz dieselben 
Verpfl ichtungen wie gegenüber den eigenen Mit-
arbeitenden. Er muss dafür sorgen, dass alle in sei-
nem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmenden über 
die auftretenden Gefahren informiert und über die 
Massnahmen zu deren Verhütung angeleitet sind. 
Im Besonderen muss er sicherstellen, dass sie für 
die konkrete Tätigkeit genügend ausgebildet und 
ausgerüstet sind.
Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wäh-
rend der ersten Tage und Wochen erfahrungs-
gemäss besonders gefährdet. Dies gilt in hohem 
Masse auch für ausgeliehene Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Sie kennen den Betrieb und 
häufi g auch die Branche nicht. Die Gefahr ist dem-
entsprechend grösser, aus Unwissenheit und Uner-
fahrenheit in kritische Situationen zu geraten. Aus 
diesem Grunde bedürfen sie einer besonderen Ein-
führung und Anleitung. Denn auch hier gilt das in 
den Ausführungen zu Artikel 5 ArGV 3 beschrie-
bene Prinzip, wonach alle Arbeitnehmenden die 
möglichen Gefährdungen an ihrem Arbeitsplatz 
und die entsprechenden Schutzmassnahmen ken-
nen müssen, damit sie sich gesundheitskonform 
und sicherheitsgerecht zu verhalten wissen. 
Betreffend die Abgabe von persönlichen Schutz-
ausrüstungen (PSA) ist Folgendes festzuhalten:
Für ausgeliehene Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer gilt in erster Linie der Einsatzbetrieb als 
verantwortlicher Arbeitgeber. Dieser muss die er-
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Der Arbeitgeber, der in seinem Betrieb Arbeitskräfte beschäftigt, die er von einem anderen Arbeitge-
ber ausleiht, hat hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge gegenüber diesen die gleichen Pfl ichten wie 
gegenüber den eigenen Arbeitnehmern.
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forderlichen PSA zur Verfügung stellen bzw. si-
cherstellen, dass den ausgeliehenen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern die erforderlichen 
PSA zur Verfügung stehen (siehe Art. 10 VUV). Es 
ist dem Einsatzbetrieb freigestellt, mit dem Verlei-
her vertraglich zu vereinbaren, dass den ausge-

liehenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
durch letzteren mit den erforderlichen PSA ausge-
rüstet wird. Für die Überwachung und Durchset-
zung der PSA-Tragpfl icht bleibt aber der Einsatz-
betrieb zuständig.


